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Der Handelsteilnehmer   _______________   nimmt als mittelbarer Abwicklungsteilnehmer am Handel über 

EUREX
®  

Vienna teil. 
 
Für die Abwicklung bedient er sich des General Abwicklungsteilnehmers   _______________   welcher mit 
der CCPA eine gültige Abwicklungsvereinbarung unterzeichnet hat. 
 
NCM und GCM haben eine bilaterale Vereinbarung getroffen, die die Dienstleistungen zwischen NCM und 
GCM regelt. 
 
Im Zuge der Dienstleistungen, die der GCM für seinen NCM erbringt, ermächtigt der NCM seinen GCM, sich 

im Namen des NCM in das EUREX
® 

 Clearing Frontend (@x-tract) einzuloggen und u.a. folgende Tätigkeiten 
durchzuführen: 
 

- Trade- und Positionsadjustments 
- Give up/Take up 
- Account Transfer 
- Open/Close Adjustments 
- Exercise & Assignments inkl. Eingabe der Ausübungsparameter 

 
Dazu erhält der GCM von der Marktsteuerung der CCPA folgende Backoffice User zugeteilt, mit denen er  

sich im Namen des NCM in das 
  
EUREX

® 
 Clearing Frontend (@x-tract) einloggen kann. 

 
Backoffice User 1:   _______________ 
 
Backoffice User 2:   _______________ 
 
Zur Einrichtung der technischen Voraussetzungen hierfür sind die Formulare 
  

- Multi Member User Set Up Application 
- Multi Member User Set Up Confirmation 

 
auszufüllen und an die CCPA zu senden.

     

 

Unabhängig davon sind Eingaben in das 
 
EUREX

® 
 Clearing Frontend, die der NCM mit ihm zugewiesenen 

Usern tätigt, gültig. 
 
 
 
 
 
Ort und Datum    firmenmäßige Zeichnung des Handelsteilnehmers (NCM) 
 
 
 
 
Ort und Datum    firmenmäßige Zeichnung des Abwicklungsteilnehmers (GCM)

       

 

 

 

 

 

 

   
     

 


